
Gemeindeverwaltungsverband Jestetten 
______________________________________________________________ 

 

Niederschrift  
über die öffentliche Sitzung 

 

der  Verbandsversammlung  
am  19. Juli 2021 
Tagungsort:  Rathaus Jestetten, Sitzungssaal 
Beginn: 19:00 Uhr 
Ende:  19:15 Uhr 
 
Anwesend: 
Vorsitzende: Bürgermeisterin Ira Sattler  

Mitglieder: Gemeinde Jestetten     
 GR Andreas Merk 
 GR’in Angelika Hämmerle 
 GR Elio Ritacco 
 GR Markus Weißenberger (stv. für GR Reimund Hartmann) 

 
 Gemeinde Lottstetten 

 Bürgermeister Andreas Morasch 
GR Urban Rehm (stv. für GR Martin Russ) 

 GR Andreas Henes (stv. für GR Hauke Schneider) 
  
 Gemeinde Dettighofen 
 
 Bürgermeisterin Marion Frei 
 GR Andreas Griesser  
  

Ferner waren anwesend: stv. Verbandsrechner Günther Vollmer  
 Hauptamtsleiterin Fischer als Verbandsschriftführerin 
   

   
 
Anzahl der Zuhörer:  0 
 
Die Sitzungseinladung wurde am 06.07.2021 versandt mit Sitzungsvorlagen zu den TOP’en 
1, 2 und 3.  
 
Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden und eröffnet die Sitzung. Gegen die Erörterung 
der Tagesordnung entsprechend der Einladung werden keine Bedenken erhoben. Die Be-
schlussfähigkeit wird festgestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



T A G E S O R D N U N G  
 

1. 7. Änderung des Flächennutzungsplans; punktuelle Änderungen für Jestetten im Ge-
wann „Lachen“ 

1.1 Beratung und Beschlussfassung über die während der vorgezogenen Beteiligung der 
Träger öffentlicher Belange und der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung eingegan-
genen Anregungen  

1.2 Billigung des Planentwurfs und Beschlussfassung, die 7. Flächennutzungsplanände-
rung öffentlich auszulegen 

 
2. Feststellung des Jahresabschlusses 2020 

 
3. Änderung der Verbandssatzung bezüglich Erhebung und Abrechnung einer Ver-

bandsumlage und Festsetzung des Basiskapitals ab 01.01.2019 
 
4. Verschiedenes 
4.1 Medizinisches Versorgungszentrum 



1. 
 

7. Änderung des Flächennutzungsplans; punktuelle Änderungen für Jestetten im Ge-
wann „Lachen“ 

 
1.1 Beratung und Beschlussfassung über die während der vorgezogenen Beteili-

gung der Träger öffentlicher Belange und der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteili-
gung eingegangenen Anregungen 

1.2 Billigung des Planentwurfs und Beschlussfassung, die 7. Flächennutzungs-
planänderung öffentlich auszulegen 

 
Neben dem Offenlegungsentwurf der 7. Änderung des Flächennutzungsplans ist den Ver-
bandsvertretern auch die nachstehend abgedruckte Zusammenfassung der Stellungnahmen 
mit Beschlussvorschlägen als Sitzungsvorlage zugegangen.  



 



 
 
Bürgermeisterin Sattler erinnert daran, dass der Aufstellungsbeschluss für die Änderung 
des Flächennutzungsplans am 01.12.2020 erfolgt ist. Das Vorhaben selbst sei bereits ge-
nehmigt und realisiert. Die Änderung des Flächennutzungsplans im Parallelverfahren sei nur 
noch eine Formalität. Sie schlägt vor, dass sich der Gemeindeverwaltungsverband die Ab-
wägung des Planers zu eigen macht und mit dem in der Sitzungsvorlage beigefügten Ent-
wurf der 7. Flächennutzungsplanänderung unverändert in Offenlage geht.  

Die Verbandsversammlung beschließt einstimmig nach Abwägung der öffentli-
chen und privaten Belange untereinander und gegeneinander zu den Anregun-



gen entsprechend den in der Sitzungsvorlage zuvor abgedruckten Beschluss-
vorschlägen Stellung zu nehmen.  

 
Die Verbandsversammlung beschließt ferner einstimmig, die 7. Flächennut-
zungsplanänderung in der vorgestellten Form öffentlich auszulegen und die Stel-
lungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange einzuho-
len.  

 
Es wird bestätigt, dass an der Beratung und Beschlussfassung keine befangenen Mitglieder 
mitgewirkt haben.  
 

2. 
 
Feststellung des Jahresabschlusses 2020 

 
Der Entwurf der Jahresrechnung 2020 ist den Verbandsvertretern als Sitzungsvorlage zuge-
gangen. Einleitend führt Bürgermeisterin Sattler aus, dass der Gemeindeverwaltungsver-
band und die Gemeinde Jestetten aus Anlass ihres Ausscheidens von der GPA geprüft wor-
den sind. Dabei wurde beanstandet, dass der Verband die liquiden Mittel, welche sich im 
Laufe der Jahre angesammelt haben, nicht an die drei Mitgliedsgemeinden ausbezahlt hat. 
Sie verweist dazu auf die Schlussbetrachtung im Rechenschaftsbericht zum Jahresab-
schluss 2020. Rechtlich sei diese Vorgehensweise nicht in Ordnung, aber aus praktischen 
Gründen sinnvoll. Mit Herrn Santl von der GPA wurde abgestimmt, dass man es für die Jah-
resrechnung 2020 noch einmal auf diese Art machen kann. Für die Zukunft müsse die Sat-
zung geändert werden. Die Vorsitzende verweist dazu auf TOP 3.  

Die Verbandsversammlung stellt einstimmig die Jahresrechnung 2020 gemäß 
§ 18 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit i.V.m. § 95 der Gemeinde-
ordnung wie folgt fest:  









3. 
 
Änderung der Verbandssatzung bezüglich Erhebung und Abrechnung einer Ver-
bandsumlage und Festsetzung des Basiskapitals ab 01.01.2019 

 
Der Verbandsversammlung ist die nachstehend abgedruckte Sitzungsvorlage zugegangen.  
 
Änderung des Basiskapitals ab 01.01.2021 

Die Gemeindeprüfungsanstalt BW hat vor Aufstellung der Jahresrechnung 2020 die Eröffnungsbilanz 2019 sowie den 
Jahresabschluss 2019 geprüft. Dabei ist aufgefallen, dass der Verband in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 ein 
Basiskapital in Höhe von 4.853,10 EUR ausgewiesen hat. Das Basiskapital setzte sich zusammen aus den liquiden 
Mitteln in Höhe von 4.803,10 EUR, sowie der Beteiligung am Badischen Gemeindeversicherungsverband in Höhe von 
50,00 EUR. Streng genommen gehören die liquiden Mittel, welche sich durch Überschüsse aus früheren Jahren 
angesammelt haben, den drei Mitgliedsgemeinden. Dies entspricht den Regelungen der Verbandssatzung. Deshalb 
wurde dieser Formfehler im aktuellen Jahresabschluss 2020 geheilt. Der Betrag von 4.803,10 EUR wurde 
bilanztechnisch in eine Verbindlichkeit an die drei Mitgliedsgemeinden umgewandelt. Ab 01.01.2021 beträgt das 
Basiskapital danach nur noch 50,00 EUR 
 
Änderung der Verbandssatzung bezüglich Erhebung und Abrechnung einer Verbandsumlage  

Bislang war in § 8 Abs. 3 der Verbandsatzung geregelt, dass der nicht gedeckte Aufwand in einer Verbandsumlage 
auf der Grundlage der Einwohnerzahlen auf die einzelnen Gemeinden umgelegt wird.  
Seit Gründung des GVV wurde die Verbandsumlage immer im jeweiligen Haushaltsplan beschlossen und erhoben. 
Eine Spitzabrechnung des tatsächlich nicht gedeckten Aufwandes zum Jahresabschluss erfolgte nie. Stattdessen 
wurden etwaige Überzahlungen in die Allgemeine Rücklage eingebucht.  
Die GPA hat in ihrer Prüfung des Jahresabschlusses 2019 dieses Vorgehen moniert und darauf hingewiesen, dass 
die Regelungen in § 8 der Verbandssatzung so gedeutet werden, dass nur der tatsächlich nicht gedeckte Aufwand 
abgerechnet werden darf und die Differenz hierzu als Verbindlichkeiten gegenüber den Mitgliedsgemeinden verbucht 
werden muss. 
 
Die Verwaltung schlägt vor, das jahrzehntelange Vorgehen beizubehalten und auch in Zukunft eine kleine Rücklage 
anzusammeln und deswegen den § 8 Abs. 3 wie folgt zu ändern: 
 
 
Satzung zur Änderung der Satzung des Gemeindeverwaltungsverbandes Jestetten 
 
Aufgrund der §§ 59 bis 62 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 5 Abs. 1 des Gesetzes 
über kommunale Zusammenarbeit in der jeweils geltenden Fassung hat die Verbandsversammlung am 19.07.2021 
folgende Satzung beschlossen: 
 
§ 1 
 
§ 8 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 
 
Im Übrigen legt der Verband den nach Abs. 1 und 2 nicht gedeckten Aufwand auf der Grundlage der Einwohnerzah-
len um. Dies gilt insbesondere auch für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sofern die Kosten hierfür 
nicht als Bestandteil der in Abs. 1 zu erstattenden Sachkosten erhoben werden.  
Ergibt sich nach Abschluss des Haushaltsjahres eine Über- oder Unterdeckung der Ergebnisrechnung, wird diese als 
Rücklage aus ordentlichen Erträgen bzw. als Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses eingebucht.  
 
§ 2 
 
Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2021 in Kraft. 
 
       Jestetten, den 19.07.2021 
       Die Verbandsvorsitzende 
       Ira Sattler, Bürgermeisterin 

 
Bürgermeisterin Sattler erläutert, dass die GPA gerne zum Jahresende eine Spitzabrech-
nung gehabt hätte. Die liquiden Mittel sollten dabei auf null gesetzt werden durch Auszah-
lungen an die oder Rückforderungen von den Verbandsgemeinden. Die Verwaltung schlägt 
vor, das Jahrzehnte lange Vorgehen beizubehalten und dazu einen entsprechenden Be-
schluss zu fassen. Die GPA könne dann diese Vorgehensweise nicht mehr beanstanden. 



Der stellvertretende Verbandsrechner Vollmer ergänzt, dass es der erklärte Wille des 
Gemeindeverwaltungsverbands gewesen sei, eine kleine Rücklage zu bilden.  

Die Verbandsversammlung beschließt einstimmig folgende Satzung zur Ände-
rung der Satzung des Gemeindeverwaltungsverbandes Jestetten:  

 
Satzung zur Änderung der Satzung des Gemeindeverwaltungsverbandes Jestetten 
 
Aufgrund der §§ 59 bis 62 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 5 
Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit in der jeweils geltenden Fassung hat 
die Verbandsversammlung am 19.07.2021 folgende Satzung beschlossen: 
 
§ 1 
 
§ 8 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 
 
Im Übrigen legt der Verband den nach Abs. 1 und 2 nicht gedeckten Aufwand auf der Grundla-
ge der Einwohnerzahlen um. Dies gilt insbesondere auch für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen, sofern die Kosten hierfür nicht als Bestandteil der in Abs. 1 zu erstattenden 
Sachkosten erhoben werden.  
Ergibt sich nach Abschluss des Haushaltsjahres eine Über- oder Unterdeckung der Ergebnis-
rechnung, wird diese als Rücklage aus ordentlichen Erträgen bzw. als Fehlbetrag des ordentli-
chen Ergebnisses eingebucht.  
 
§ 2 
 
Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2021 in Kraft. 
 
       Jestetten, den 19.07.2021 
       Die Verbandsvorsitzende 
       Ira Sattler, Bürgermeisterin 
 

4. 
 
Verschiedenes 

 
4.1 Medizinisches Versorgungszentrum 

Gemeinderat Merk erkundigt sich nach dem Sachstand in Bezug auf die Gründung 
der Genossenschaft für ein medizinisches Versorgungszentrum. Bürgermeisterin 
Sattler berichtet, dass Herr Salinger praktisch wie ein Prokurist handelt und mit den 
Ärzten Vereinbarungen abschließt. Er hat einen Vorschuss bekommen über 30.000 €. 
Die Firma Diomedes hätte den Betrag gerne in drei Teilbeträge aufgeteilt. Mit der An-
tragstellung werden jedoch bereits 28.000 € fällig, was nach Ansicht von Bürgermeis-
terin Sattler nicht in Ordnung ist. Sie hat dazu eine Mail geschrieben an Herrn Dr. Fel-
ger, worauf sie bisher noch keine Antwort erhalten hat. Der Wirtschaftsplan liege bisher 
noch nicht vor. Der ursprünglich vorgesehene Termin für die Beratung noch vor der 
Sommerpause wird nicht klappen. Bisher hätten zwei Vorstandssitzungen stattgefun-
den. Es sei alles komplizierter als erwartet. Bürgermeisterin Sattler sichert dem Ge-
meindeverwaltungsverband zu, ihn auf dem Laufenden zu halten.  

 
 
Vorsitzende         Schriftführerin 


